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§ 33a RStDG Einholung ergänzender
Stellungnahmen

 RStDG - Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.01.2026

1. (1)Beabsichtigt die Bundesministerin oder der Bundesminister für Justiz, keinem der Besetzungsvorschläge der

Personalsenate zu folgen, so ist dies unter Darlegung der dafür wesentlichen Erwägungen den Personalsenaten

schriftlich mitzuteilen.

2. (2)Jeder auf diese Weise befasste Personalsenat kann binnen einer Frist von 14 Tagen eine schriftliche

Stellungnahme dazu abgeben.

3. (3)Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Justiz hat bei Vorlage ihres oder seines

Ernennungsvorschlags an die Bundespräsidentin oder den Bundespräsidenten allfällige Stellungnahmen nach

Abs. 2 sowie die Erwägungen nach Abs. 1, die zu einer Abweichung von der Reihung der Personalsenate geführt

haben, anzuschließen. Die Personalsenate sind darüber schriftlich in Kenntnis zu setzen.

In Kraft seit 24.12.2020 bis 31.12.9999
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